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Norm

IO §20

Rechtssatz

Eine Aufrechnung einer Forderung eines Insolvenzgläubigers, der erst nach Erö2nung des

Schuldenregulierungsverfahrens Schuldner der von der Insolvenz betro2enen Person wurde, mit einer von ihm im

Schuldenregulierungsverfahren anmeldeten und nicht bestrittenen Forderung ist während des laufenden

Abschöpfungsverfahrens auch nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfahrens unzulässig.
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